
Hinweise für Baumaßnahmen 
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Geltungsbereich 
Diese Hinweise gelten für Arbeiten im Bereich von Gas-, Wasser-, 
Strom- und Fernwärmeversorgungsanlagen sowie Leerrohren in öf-
fentlichen und privaten Grundstücken; zu den Versorgungsanlagen 
gehören Rohrleitungen, Armaturen, sonstige Einbauteile, Widerla-
ger, kathodische Korrosionsschutzanlagen, Telekommunikations-
leitungen, Steuer- und Messkabel, Warnbänder u.a.m. 

 

 Freilegen von Versorgungsanlagen 
Versorgungsanlagen dürfen nur durch Handschachtung freigelegt wer-
den. Freigelegte Leitungen sind vor jeglicher Beschädigung (auch Ein-
frieren) zu schützen und gegen Lageveränderungen fachgerecht zu si-
chern. Widerlager dürfen nicht hintergraben oder freigelegt werden. 
Werden Versorgungsanlagen oder Warnbänder an Stellen, die vom 
Versorgungsunternehmen nicht genannt worden sind, angetroffen bzw. 
freigelegt, so ist der Betreiber der Versorgungsanlage unverzüglich zu 
ermitteln und zu verständigen. Die Arbeiten sind in diesem Bereich zu 
unterbrechen, bis mit dem Versorgungsunternehmen Einvernehmen 
über das weitere Vorgehen hergestellt ist. 
 
Maßnahmen bei Beschädigungen Versorgungsanlagen 
Jede Beschädigung einer Versorgungsanlage ist dem Versorgungsun-
ternehmen unverzüglich zu melden. Ist die Rohrumhüllung oder Ka-
belisolierung beschädigt worden, so darf die Verfüllung erst nach In-
standsetzung und mit Zustimmung des Versorgungsunternehmens er-
folgen. 
 
Unter Beachtung des „Leitfadens für die Instandsetzung von beschädig-
ten Lichtwellenleiterkabeln und Mikrorohren“ (gemäß geltender VDE-
Richtlinien), sind beschädigte Kabellängen, außer bei nachweislich 
oberflächlichen Beschädigungen des Mantels, zwischen bestehenden 
Muffen, Steckverbindungen und/oder Faserspleißen vollständig zu er-
setzen. 

Allgemeine Pflichten des Bauunternehmers 
Jeder Bauunternehmer hat bei Durchführung ihm übertragener Bau-
arbeiten in öffentlichen und privaten Grundstücken mit dem Vorhan-
densein unterirdisch verlegter Versorgungsanlagen zu rechnen und 
die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um deren Beschädigung zu 
verhindern. Er hat seine Mitarbeiter und Subunternehmen entspre-
chend zu unterweisen und zu überwachen. Die Anwesenheit eines 
Beauftragten des Versorgungsunternehmens auf einer Baustelle 
entbindet den Bauunternehmer oder seinen Beauftragten nicht von 
der Verantwortung für angerichtete Schäden an Versorgungsanla-
gen.  
Im Bereich von Versorgungsanlagen ist so zu arbeiten, dass der 
Bestand und die Betriebssicherheit der Anlagen bei und nach der 
Ausführung der Arbeiten gewährleistet bleibt. 
 
Erkundigungspflicht 
Im Hinblick auf die Erkundigungs- und Sicherungspflicht von Bau-
unternehmen bei der Durchführung von Bauarbeiten, ist rechtzeitig 
vor Baubeginn der Arbeiten bei den Betriebsstellen des zuständigen 
Versorgungsunternehmens aktuelle Auskunft über die Lage und 
Tiefe der im Bau- bzw. Aufgrabungsbereich liegenden Versorgungs-
anlagen einzuholen. Bei Beginn der Bauarbeiten müssen Planungs-
unterlagen neuesten Standes vorliegen. 
Bei Abweichungen von der Bauplanung oder Erweiterung des Bau-
auftrages muss eine neue Erkundigung vorliegen. 

 

 

  
Maßnahmen bei Austritt des Rohrleitungsinhaltes 
Wenn eine Rohrleitung so beschädigt worden ist, dass der Inhalt aus-
tritt, sind sofort Vorkehrungen zur Verringerung von Gefahren zu treffen: 
 

 Gefahrenbereich räumen und weiträumig absichern 
 Schadenstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen 

verhindern 
 das zuständige Versorgungsunternehmen unverzüglich be-

nachrichtigen  
 weitere Maßnahmen mit dem Versorgungsunternehmen und 

den zuständigen Dienststellen abstimmen 
 das Personal darf die Baustelle nur mit Zustimmung des Ver-

sorgungsunternehmens verlassen 
 sich nähernde Personen sind zu warnen. 

 
Strom 
Bei der Beschädigung von Elektroleitungen und bei direktem Kontakt 
mit einem stromführenden Leiter besteht Lebensgefahr durch Kör-
perströmung oder Störlichtbögen. 
 
Gas 
Bei ausströmendem Gas besteht Zündgefahr: Funkenbildung vermei-
den, nicht rauchen, kein Feuer anzünden, angrenzende Gebäude auf 
Gaseintritt prüfen. Falls Gas eingetreten ist, Tür und Fenster öffnen. 
Keine elektrischen Anlagen bedienen. 
Sofort alle Baumaschinen und Fahrzeugmotoren abstellen. 
 
Wasser/Fernwärme 
Bei ausströmendem Wasser besteht die Gefahr der Ausspülung und 
Unterspülung sowie der Überflutung. Deshalb tiefliegende Räume und 
Baugruben erforderlichenfalls von Personen räumen. 
Im Bereich von Fernwärmeschäden besteht die Gefahr von Verbrühun-
gen und Verbrennungen. 
 

  Lichtwellenleiterkabel 
Durch die in PE-Rohren verlegten Glasfaserkabel werden Lichtsignale 
gesendet. Bei einer Beschädigung des Kabels können die für das 
menschliche Auge nicht sichtbaren Strahlen austreten und bleibende 
Schäden am Auge verursachen. Auch Verbrennungen der Haut sind 
möglich. 
 
Verfüllen von Baugruben 
Das Unterbauen und Eindecken von freigelegten Versorgungsanlagen 
ist mit dem Versorgungsunternehmen rechtzeitig abzustimmen. 
 
Das Verfüllen im Bereich von Verkehrsflächen hat nach dem „Merkblatt 
für das Verfüllen von Leitungsgräben“ der Forschungsgesellschaft für 
das Straßenwesen – Arbeitsgruppe Untergrund – sowie nach etwaigen 
zusätzlichen Bestimmungen des Versorgungsunternehmens zu erfol-
gen. 

Lage von Versorgungsanlagen 
Die Versorgungsunternehmen geben hinreichend genaue Aus-
künfte über Lage und Tiefe ihrer im Baubereich vorhandenen Ver-
sorgungsanlagen, soweit dies anhand von Bestandsplänen möglich 
ist. Lage und/oder Tiefe der Versorgungsanlagen können sich durch 
Bodenabtragungen, -aufschüttungen, -bewegungen oder durch an-
dere Maßnahmen Dritter nach der Verlegung und Einmessung ver-
ändert haben. Deshalb hat das Bauunternehmen die Pflicht, sich 
über die tatsächliche Lage und/oder Tiefe der angegebenen Versor-
gungsanlage durch fachgerechte Erkundigungsmaßnahmen, z.B. 
Ortung, Querschläge, Suchschlitze o. ä. selbst Gewissheit zu ver-
schaffen. 

 

 

Baubeginn 
Vor Aufnahme von Arbeiten im Bereich von Versorgungsanlagen 
muss dem Versorgungsunternehmen der Beginn der Bauarbeiten 
rechtzeitig, d.h. etwa zwei Wochen vor Baubeginn, angezeigt wer-
den. Allein das Einholen von Informationen nach Abschnitt 3 und 4 
gilt noch nicht als Anzeige. 

 

 

Fachkundige Aufsicht 
Die Bauarbeiten im Bereich von Versorgungsanlagen dürfen nur un-
ter fachkundiger Aufsicht durchgeführt werden. Die vom Versor-
gungsunternehmen dem Bauunternehmen erteilten Auflagen müs-
sen eingehalten werden. 
Armaturen, Straßenkappen, Schachtdeckel und sonstige zur Ver-
sorgungsanlage gehörenden Einrichtungen müssen während der 
Bauzeit zugänglich bleiben. Hinweisschilder oder andere Markie-
rungen dürfen ohne Zustimmung des Versorgungsunternehmens 
nicht verdeckt, versetzt oder entfernt werden.  
 

 

Maschinelle Arbeiten 
Im Bereich von Versorgungsanlagen dürfen Baumaschinen nur so 
eingesetzt werden, dass die Gefährdung der Versorgungsanlagen 
ausgeschlossen ist. Erforderlichenfalls sind besondere Sicherheits-
vorkehrungen, die mit dem Versorgungsunternehmen abzustimmen 
sind, zu treffen. Während der Baumaßnahme sind unsere Versor-
gungsanlagen freizulegen und zu sichern. 
Rohrvortriebs-, Bohr- und Sprengarbeiten, Einschlagen (Rammen) 
von Pfählen, Bohlen und Spundwänden, Einspülen von Filtern für 
Grundwasserabsenkungen u. ä. sind ebenfalls mit dem Versor-
gungsunternehmen abzustimmen. 
Rohrvortriebs- und Bohrarbeiten sind weder oberhalb noch unter-
halb unserer Versorgungsanlagen gestattet. 

 


